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Florian Streibl (FW): Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Eines 

möchte ich gleich am Anfang klarstellen: Die Anhörung zum Petitionsrecht hatten GRÜNE und 

FREIEN WÄHLER gemeinsam beantragt. Das möchte ich betonen. Meine Damen und Herren, 

das Petitionsrecht ist in Bayern ein Verfassungsrecht. Jeder Bürger, sogar jedermann, hat das 

Recht, sich mit Bitten und Beschwerden an den Bayerischen Landtag zu wenden. Es ist im 

Grunde ein sehr starkes Recht. Die Erfahrungen mit Petitionen zeigen, dass diese oft der letzte 

Hilferuf sind von Menschen in Bayern, die ein Problem haben. Sie wenden sich mit ihren Bitten 

und Anliegen an den Landtag und hoffen auf Hilfe. Es ist gut, dass es dieses Recht gibt. Aber 

man kann alles im Leben noch besser machen. Daher haben wir, die FREIEN WÄHLER, uns 

hingesetzt und nach Auswertung der Ergebnisse der Anhörung einen Gesetzentwurf erarbeitet, 

der so ziemlich alles beinhaltet, was nach unserer Meinung ein modernes Petitionsrecht braucht. 

Es gibt einige Stellschrauben, die wir drehen können, um dem Bürger mehr Rechte zu geben, um 

den Bürger an der Demokratie bzw. an der demokratischen Meinungsbildung, um die es hier auch 

geht, besser zu beteiligen; denn auch beim Petitionswesen geht es um Teilhabe, um Demokratie. 

Die Ausgestaltung des Petitionsrechts ist ein Spiegel unseres Parlaments. In vielen Petitionen 

wird letztlich auch uns der Spiegel vorgehalten. Wir erfahren nämlich, wo es in unserem Land 

hakt, wo es Behördenversagen gibt und welche Gesetze vielleicht nachgebessert werden 

müssen. Auch deshalb müssen wir das Petitionsrecht ernst nehmen und stärken. Es sollte unser 

aller Wille sein, dass sich die Bürger noch intensiver auch durch Petitionen in den Landtag 

einbringen. Dadurch zeigen sie, dass der Bayerische Landtag ihr Landtag ist. Dadurch, dass wir 

die Petitionen bearbeiten, zeigen wir, dass wir für die Bürger da sind. Letztlich ist das 

Petitionsrecht für uns auch ein Instrument der Kontrolle gegenüber der Staatsregierung, denn die 

Anliegen, die die Bürger uns vortragen, sind oft solche, bei denen wir sagen können: Hier hat die 

Exekutive versagt, und hier muss der Landtag tätig werden. 

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN) 

Daher haben wir ein ganzes Bündel an Maßnahmen geschnürt. Die erste Maßnahme ist die 

Erleichterung der Möglichkeiten, Petitionen einzureichen, gerade für Menschen mit 

Behinderungen. Deshalb haben wir gesagt, eine Petition soll auch mündlich, auch in 

Blindenschrift oder sogar in Gebärdensprache eingereicht werden können, sodass hier keine 

Hindernisse mehr vorhanden sind. Dann muss man auch schauen, wie zum Beispiel 

Administrativpetitionen geregelt werden. Danach sollte der Petent auch einen Anspruch auf einen 

begründeten  Bescheid haben, sodass er nicht nur eine Ziffer aus unserer Geschäftsordnung 

mitgeteilt bekommt, wie der Antrag behandelt worden ist, sondern dass auch eine Begründung 

geliefert wird, warum die Petition so behandelt worden ist; denn dann ist es auch für den Bürger 

nachvollziehbarer, warum seine Petition abgelehnt oder angenommen worden ist, oder er weiß, 

wie mit ihr weiter verfahren wird. 
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(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN) 

Darüber hinaus hört man oft von Petenten, dass sie Bedenken haben, wenn sie eine Petition 

gegen eine Behörde in Bayern einreichen, dass sie dann möglicherweise mit Nachteilen rechnen 

müssen, weil sie vielleicht danach anders behandelt werden. Daher haben wir in unserem Gesetz 

auch ein ausdrückliches Benachteiligungsverbot, um den Petenten diese Angst von vornherein 

zu nehmen. Ich denke zwar, dass diese Angst in vielen Fällen irrational ist, aber sie ist ein 

Hindernis für die Leute, eine Petition einzureichen. Dieses Hindernis muss beseitigt werden. Des 

Weiteren ist die aufschiebende Wirkung ein wichtiger Punkt. Petitionen haben zwar generell keine 

aufschiebende Wirkung, und die Behörden können trotz einer Petition ihren Vollzug fortsetzen. 

Allerdings sollte der Ausschuss die Möglichkeit haben, auf die Behörde einzuwirken und diese 

wenigstens zu bitten, dass eine aufschiebende Wirkung berücksichtigt wird, bis der Ausschuss 

beraten und beschlossen hat. 

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN) 

Ansonsten werden hier Fakten geschaffen, und die Arbeit des Ausschusses geht ins Leere. Das 

Gleiche gilt im Grunde auch bei Massen- und Sammelpetitionen, wo wir sagen, bei 

Massenpetitionen soll der Petent ein Anhörungs- und Rederecht bekommen. Das gibt es schon 

auf Bundesebene. Dort braucht der Petent 50.000 Unterschriften zur Unterstützung. Wir haben 

das auf Bayern heruntergerechnet und kommen dabei auf 7.500 Unterschriften, die der Petent 

sammeln muss, damit er dann diese Möglichkeiten und Rechte hat. Des Weiteren sind bei uns 

auch das private Petitionsportal und die öffentliche Petition berücksichtigt, sodass es auch bei 

privaten Portalen die Möglichkeit geben soll, diese Petitionen dann 1 : 1 an den Landtag 

weiterzureichen, damit die Leute sehen, dass das nicht nur ein privates Unterfangen ist, sondern 

dann auch hier ernst genommen werden kann und ernst genommen werden muss. Ein großer 

Regelungsbedarf besteht auch bei den sogenannten Administrativpetitionen; denn Petitionen 

kann der Bürger ja nicht nur an den Bayerischen Landtag richten, sondern auch an jede Behörde 

in Bayern. Hier besteht für uns ein ganz großer Graubereich, weil wir hierüber nichts erfahren und 

nichts wissen. Wir erfahren nicht: Wie wird mit diesen Petitionen umgegangen? Wie werden sie 

behandelt? Was ist Inhalt dieser Petitionen? – Diesen Graubereich wollen wir im Grunde mit 

diesem Gesetz dadurch etwas aufhellen, dass uns die Staatsregierung jährlich einen Bericht 

geben muss, was für Petitionen bei der Staatsregierung und den Ministerien in den letzten Jahren 

eingegangen sind. 

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN) 

Das Herzstück unseres Gesetzes ist allerdings der Bürgerbeauftragte, der als ständiger 

Beauftragter des Petitionsausschusses ein Bindeglied zwischen dem Petenten und dem 

Ausschuss darstellen soll. Wir haben uns hier an das Modell von Rheinland-Pfalz gehalten, das 

von dem damaligen Ministerpräsidenten Helmut Kohl eingeführt wurde und das sich nach unserer 

Meinung auch bewährt hat. Wenn man sich die Zahlen der Petitionen in Rheinland-Pfalz und in 

Bayern anschaut, dann ist hier kein großer Unterschied zu erkennen. Daher kann man nicht 

sagen, dass es in Bayern mehr Petitionen gibt und deswegen ein Bürgerbeauftragter überlastet 

wäre. Was in Rheinland-Pfalz geht, würde bei uns auch gehen.  

(Beifall bei Abgeordneten der FREIEN WÄHLER) 
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Wir wollen einen unabhängigen Bürgerbeauftragten, der dem Landtag verpflichtet ist und der eine 

Vorarbeit für den Abgeordneten leisten kann, diesem auch zuarbeiten kann und auch mit eigenen 

Rechten ausgestattet ist, sodass er nachfragen und auch Ermittlungen bei Behörden erheben 

kann und dort auch Akten einsehen kann, um dem Abgeordneten beratend und helfend zur Seite 

zu stehen, der den Petenten auch beraten kann, wie er mit seiner Petition am besten umgehen 

kann. Das soll letztlich ein Mehr für den Abgeordneten und für den Petenten sein. Der 

Bürgerbeauftragte soll nicht den Abgeordneten ersetzen, sondern am Schluss muss immer der 

Ausschuss über jede Petition entscheiden. Allerdings kann und soll der Bürgerbeauftragte hier 

einen Bericht oder einen Vorschlag mit abgeben, um mitzuhelfen. Dadurch könnte man die Arbeit 

mit den Petitionen verstetigen und in einer gleichbleibenden Qualität liefern; denn jetzt ist die 

Herangehensweise der Abgeordneten an die Petitionen sehr unterschiedlich. Wir wollen nicht, 

dass hier Unterschiede vorhanden sind, sondern wir wollen, dass hier eine gleiche Qualität 

besteht. 

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN) 

Daher halten wir den Bürgerbeauftragten für ein gutes Mittel. Er wäre eben nicht bei der 

Staatsregierung, sondern direkt beim Landtag angesiedelt und könnte unabhängig den 

Abgeordneten unterstützen. Deshalb bitte ich Sie: Unterstützen Sie unser Gesetz. Aus den 

Diskussionen in den Ausschüssen weiß ich allerdings, dass momentan zur Unterstützung dieses 

Gesetzes wenig Neigung besteht. Aber ich denke, das Gesetz enthält viele gute Punkte, und 

diese werden wir in eigenen Anträgen dann sukzessive noch einmal aufbereiten, um Ihnen dann 

die Möglichkeit zu geben, einzelnen Anträgen dann doch noch zuzustimmen. Dem Antrag der 

Fraktion der GRÜNEN werden wir leider nicht beitreten, sondern wir werden uns enthalten; denn 

er ist zwar auch ein richtiger Schritt, aber im Paket mit unserem Gesetz wäre es besser. – Danke 

schön. 

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN) 


